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Änderung der Besonderen Anlagebedingungen 

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) werden zum 21. Mai 2025 die Besonderen 
Anlagebedingungen des oben genannten OGAW-Sondervermögens wie folgt geändert: 

• § 2 (Anlagegrenzen) wird an die neuen Vorgaben der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde für 
Fonds mit nachhaltigkeitsbezogenen Begriffen im Fondsnamen angepasst. Es werden folgende Anpassungen vor-
genommen: 

• Mindestens 80 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens sind auf ökologische und/oder soziale 
Merkmale ausgerichtet und in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der nachhaltigen Anlage-
strategie investiert. 

• Mindestens 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in nachhaltige Investitionen im 
Sinne von Artikel 2 Absatz 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 investiert. 

• Aufnahme der Ausschlüsse im Zusammenhang mit den Vorgaben für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte 
(Paris-Aligned Benchmarks (PAB)) gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/1818). 

• § 2 (Anlagegrenzen) Absatz 11 wird um einen Verweis auf § 2 Abs. 6 S. 2 und S. 3 Investmentsteuergesetz, wo-
nach bei der Berechnung der Kapitalbeteiligungsquote auf die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von 
Ziel-Investmentfonds abzustellen ist, soweit diese verfügbar sind, ergänzt. 

• In § 3 (Anteilklassen) Absatz 1 wird der Verweis auf § 16 Absatz 5 der ,,Allgemeinen Anlagebedingungen“ geän-
dert. Zudem wird in die Aufzählung der Ausgestaltungsmerkmale in Absatz 1 und 4 die ,,Begebungsform“ mit 
aufgenommen. 

• § 4 (Anteile) wird um einen neuen Absatz 2 ergänzt, welcher die Gesellschaft zukünftig berechtigt, einem Anle-
ger aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn es sich z.B. bei dem Anleger um eine US-Person oder eine in den 
USA steuerpflichtige Person handelt oder der Anleger auf die von der EU-Kommission gepflegte Konsolidierte 
Liste der Personen, Vereinigungen und Körperschaften, gegen die finanzielle Sanktionen der EU verhängt wur-
den, aufgenommen wurde.  

• In § 5 (Ausgabe- und Rücknahmepreis, Orderannahmeschluss) wird in Absatz 2 das Wort ,,Anteilabrufe“ bzw. ,,An-
teilabrufs-‘‘ durch ,,Anteilserwerbs-“ ersetzt. Zudem wird ein neuer Absatz 3, bezüglich der Abrechnung von Auf-
trägen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, welche an einem Bewertungstag vor oder nach dem festge-
legten Orderannahmeschluss eingehen, eingefügt. Ebenfalls wird ein neuer Absatz 4 in Bezug auf den Bewer-
tungstag eingefügt. 

• In § 6 (Kosten) werden an verschiedenen Stellen Klarstellungen hinsichtlich der Berechnung von zeitanteiligen 
Vergütungen und des Nettoinventarwertes eingefügt. 

• Der Absatz zur erfolgsabhängigen Vergütung (§6 Absatz 1 b)) wird überarbeitet und teilweise klarstellend er-
gänzt. 

• In Absatz 1 b) Unterabsatz ba) wird die Anzahl der vorangegangenen Abrechnungsperioden auf ,,vier“ geändert. 

• Der jährlich zulässige Höchstbetrag, welcher nach Absatz 4 entnommen werden kann, wird reduziert. 



 

• Absatz 5 Buchstabe d) wird dahingehend ergänzt, dass es sich um einen vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen 
dauerhaften Datenträger handeln muss. 

• Der Absatz 6 zu den Transaktionskosten wird gestrichen. Diese sind zukünftig unter Absatz 5 Buchstabe m) ge-
regelt. 

• Der bisherige Absatz 5 Buchstabe m) wird gestrichen und unter Buchstabe o) neu geregelt. Steuern, die in Zusam-
menhang mit den in Absatz 5 zu ersetzenden Aufwendungen anfallen dürfen dem OGAW-Sondervermögen be-
lastet werden. 

• In § 7 (Ertragsverwendung) Absatz 1 wird die Möglichkeit zur Substanzausschüttung aufgenommen. 

• Weitere Änderungen betreffen redaktionelle Anpassungen. 

Die geänderten Passagen der Besonderen Anlagebedingungen sind nachstehend abgedruckt. 

… 

§ 2 Anlagegrenzen 

... 

2. Mindestens 90 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in Aktien investiert sein, die zum amtlichen 
Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind 
und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die dem OGAW-Sondervermögen zugeführten 
Aktien müssen Bestandteil des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index sein. Dieser beinhaltet keine Unterneh-
men die Umsätze in den Sektoren Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung ge-
nerieren. 

Mindestens 80 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens sind auf ökologische und/oder soziale Merkmale aus-
gerichtet und in Übereinstimmung mit den verbindlichen Elementen der nachhaltigen Anlagestrategie investiert.  

Mindestens 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in nachhaltige Investitionen im Sinne von Ar-
tikel 2 Absatz 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 investiert. 

Es werden Emittenten ausgeschlossen 

- die an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind; 

- die am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind; 

- die gegen die Grundsätze des UN Global Compact der Vereinten Nationen oder die Leitsätze der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen; 

- die 1 Prozent oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Vere-
delung von Stein- und Braunkohle erzielen;  

- die 10 Prozent oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, dem Vertrieb oder der Veredelung von 
Erdöl erzielen; 

- die 50 Prozent oder mehr ihrer Einnahmen mit der Exploration, der Förderung, der Herstellung oder dem Vertrieb von 
gasförmigen Brennstoffen erzielen; 

- die 50 Prozent oder mehr ihrer Einnahmen mit der Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 
g CO2 e/kWh erzielen. 

3. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds eine nachhaltige Anlagestrategie. Im Rahmen der nachhaltigen 
Anlagestrategie werden die derzeitigen und künftigen Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten analysiert und Nach-
haltigkeitschancen und -risiken bei der Anlageentscheidung zugrunde gelegt sowie die wichtigsten nachteiligen Auswir-
kungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.  

Darüber hinaus können weitere Emittenten im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie ausgeschlossen werden. 

… 

11. Vorbehaltlich der in den Absätzen 1 bis 10 festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 Prozent des Ak-
tivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investment-
fonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 
2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermö-
gen erworben werden können (Aktienfonds). Bei Ziel-Investmentfonds ist dabei gemäß § 2 Absatz 6 S. 2 und S. 3 Invest-
mentsteuergesetz auf die bewertungstäglich veröffentlichten tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten abzustellen, so-
weit sie verfügbar sind. 

§ 3 Anteilklassen 

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 5 der ,,Allgemeinen Anlagebedingun-
gen‘‘ gebildet werden, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlages, der Verwaltungsvergütung, der 



 

Verwahrstellenvergütung, der Ertragsverwendung, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Wäh-
rungssicherungsgeschäften, der Mindestanlagesumme, der Begebungsform oder einer Kombination dieser Merkmale un-
terscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.  

… 

4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht einzeln 
aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, 
Währung des Anteilwertes, Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Mindestanlagesumme, Begebungsform 
oder Kombination dieser Merkmale) werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen be-
schrieben.  

§ 4 Anteile 

… 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, einem Anleger aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn  

a) es sich bei dem Anleger um eine US-Person (d.h. eine natürliche Person mit Wohnsitz in den USA oder eine Personen- 
oder Kapitalgesellschaft, die gemäß den Gesetzen der USA bzw. eines US-Bundesstaats, US-Territoriums oder einer US-
Besitzung gegründet wurde) oder eine in den USA steuerpflichtige Person handelt oder  

b) der Name des Anlegers auf die von der EU-Kommission gepflegte Konsolidierte Liste der Personen, Vereinigungen und 
Körperschaften, gegen die finanzielle Sanktionen der EU verhängt wurden, aufgenommen wurde.  

Mit Zugang der Kündigung ist der Anleger verpflichtet, die erhaltenen Anteile unverzüglich an die Gesellschaft zurückzu-
geben. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens zurückzunehmen. 

§ 5 Ausgabe- und Rücknahmepreis, Orderannahmeschluss 

… 

2. Abweichend von § 18 Absatz 3 der ,,Allgemeinen Anlagebedingungen‘‘ ist der Abrechnungsstichtag für Anteilserwerbs- 
und Rücknahmeaufträge spätestens der übernächste auf den Eingang des Anteilserwerbs- bzw. Rücknahmeauftrags fol-
gende Wertermittlungstag. 

3. Aufträge für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, die bis spätestens 14:00 Uhr („Orderannahmeschluss“) an ei-
nem Bewertungstag bei der Gesellschaft oder der Verwahrstelle eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes 
für diesen Bewertungstag abgerechnet, welcher am nächsten Bewertungstag ermittelt wird. Aufträge, die nach 14:00 Uhr 
bei der Gesellschaft oder der Verwahrstelle eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes für den darauffolgen-
den Bewertungstag abgerechnet, welcher am übernächsten Bewertungstag ermittelt wird. 

4. Bewertungstag ist jeder Tag, an dem gemäß § 18 Absatz 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ein Nettoinventar-
wert ermittelt wird. 

§ 6 Kosten 

Für alle nicht erfolgsbezogenen Vergütungen, die zeitanteilig berechnet werden, gilt: 

Bei Kalendertagen, die Bewertungstage im Sinne des § 18 Absatz 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ sind, wird der 
für den Bewertungstag festgestellte Nettoinventarwert bzw. Anteilwert als Berechnungsgrundlage herangezogen. Für 
jeden Kalendertag, der kein Bewertungstag im Sinne des § 18 Absatz 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist, wird der 
für den letzten vorangegangenen Bewertungstag festgestellte Nettoinventarwert bzw. Anteilwert als Berechnungs-
grundlage herangezogen. 

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind: 

a) Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 
1,50 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. 
Der durchschnittliche Nettoinventarwert wird aus den jeweiligen Werten der für die jeweiligen Kalendertage geltenden 
Nettoinventarwerte errechnet. Sie ist berechtigt hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Die Verwaltungs-
vergütung kann dem OGAW-Sondervermögen jederzeit entnommen werden. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder 
mehrere Anteilklassen eine niedrigere Verwaltungsvergütung zu berechnen. Die Gesellschaft gibt im Verkaufsprospekt 
und im Jahres- und Halbjahresbericht die jeweils erhobene Verwaltungsvergütung an.  

b) Erfolgsabhängige Vergütung 

ba) Definition der erfolgsabhängigen Vergütung 

Die Gesellschaft kann für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens zusätzlich zu der Vergütung gemäß Absatz 1 a) 
je ausgegebenen Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 10 Prozent des Betrages erhalten, um den die 
Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt 



 

(Outperformance über den Vergleichsindex, d.h. positive Abweichung der Anteilwertentwicklung von der Benchmarkent-
wicklung, nachfolgend auch ,,Positive Benchmark-Abweichung‘‘ genannt), jedoch insgesamt höchstens bis zu 5 Prozent 
des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der aus den 
Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird. 

Die dem OGAW-Sondervermögen belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichs-
index abgezogen werden. 

Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Entwicklung des Vergleichsindex (Un-
derperformance zum Vergleichsindex, d.h. negative Abweichung der Anteilwertentwicklung von der Benchmarkentwick-
lung, nachfolgend auch ,,Negative Benchmark-Abweichung‘‘ genannt), so erhält die Gesellschaft keine erfolgsabhängige 
Vergütung. Entsprechend der Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung bei positiver Benchmark-Abweichung wird 
nun auf Basis der negativen Benchmark-Abweichung ein Underperformancebetrag pro Anteilwert errechnet und in die 
nächste Abrechnungsperiode als negativer Vortrag vorgetragen (,,Negativer Vortrag‘‘). Der negative Vortrag wird nicht 
durch einen Höchstbetrag begrenzt. Für die nachfolgende Abrechnungsperiode erhält die Gesellschaft nur dann eine er-
folgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag am Ende dieser Abrech-
nungsperiode den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall errechnet 
sich der Vergütungsanspruch aus der Differenz beider Beträge. Übersteigt der aus positiver Benchmark-Abweichung er-
rechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode nicht, werden beide Beträge ver-
rechnet. Der verbleibende Underperformancebetrag pro Anteilwert wird wieder in die nächste Abrechnungsperiode als 
neuer ,,negativer Vortrag‘‘ vorgetragen. Ergibt sich am Ende der nächsten Abrechnungsperiode erneut eine negative 
Benchmark-Abweichung, so wird der vorhandene negative Vortrag um den aus dieser negativen Benchmark-Abweichung 
errechneten Underperformancebetrag erhöht. Bei der jährlichen Berechnung des Vergütungsanspruchs werden etwaige 
Underperformancebeträge der jeweils vier vorangegangenen Abrechnungsperioden berücksichtigt. Existieren für das 
OGAW-Sondervermögen weniger als vier vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden alle vorangegangenen Ab-
rechnungsperioden berücksichtigt.  

Die erfolgsabhängige Vergütung kann nur dann entnommen werden, wenn der Anteilwert am Ende der Abrechnungspe-
riode den Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode übersteigt (,,Positive Anteilwertentwicklung‘‘). 

bb) Definition der Abrechnungsperiode 

Die Abrechnungsperiode beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die Auszahlung der 

erfolgsabhängigen Vergütung erfolgt jeweils nach Ende der Abrechnungsperiode. 

… 

be) Rückstellung 

Entsprechend dem Ergebnis eines für jeden Bewertungstag vorgenommenen Vergleichs wird eine rechnerisch angefal-
lene erfolgsabhängige Vergütung im OGAW-Sondervermögen je ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder eine bereits 
gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst. Aufgelöste Rückstellungen fallen dem OGAW-Sondervermögen zu. Eine 
erfolgsabhängige Vergütung kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden. 

Für jeden Bewertungstag im Sinne des § 18 Absatz 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“, wird der für den Bewertungs-
tag festgestellte Nettoinventarwert bzw. Anteilwert als Berechnungsgrundlage herangezogen. Jeder Kalendertag, der 
kein Bewertungstag im Sinne des § 18 Absatz 4 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ ist, wird nicht in die Berechnung 
der erfolgsabhängigen Vergütung einbezogen. 

… 

2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind: 

a) Die Gesellschaft zahlt aus dem OGAW-Sondervermögen für die Marktrisiko- und Liquiditätsrisikomessung gemäß De-
rivateV durch Dritte eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 0,1 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 
des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Der durchschnittliche Nettoinventarwert wird aus den jewei-
ligen Werten der für die jeweiligen Kalendertage geltenden Nettoinventarwerte errechnet. Die Vergütung wird von der 
Verwaltungsvergütung gemäß Absatz 1 a) nicht abgedeckt und somit dem OGAW-Sondervermögen zusätzlich belastet. 

b) Die Gesellschaft zahlt aus dem OGAW-Sondervermögen für die Beauftragung eines Collateral Managers eine jährliche 
Vergütung (Collateral-Manager-Vergütung) in Höhe von bis zu 0,2 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 
des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode. Der durchschnittliche Nettoinventarwert wird aus den jewei-
ligen Werten der für die jeweiligen Kalendertage geltenden Nettoinventarwerte errechnet.  Die Gesellschaft ist berech-
tigt hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrigere oder keine Vergü-
tung zu belasten. Die Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung gemäß Absatz 1 a) nicht abgedeckt und somit dem 
OGAW-Sondervermögen zusätzlich belastet. 

3. Verwahrstelle 



Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 
0,10 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, 
mindestens 5.000 Euro p.a., dies jedoch unter Berücksichtigung von Absatz 4. Der durchschnittliche Nettoinventarwert 
wird aus den jeweiligen Werten der für die jeweiligen Kalendertage geltenden Nettoinventarwerte errechnet. Sie ist be-
rechtigt hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Die Verwahrstellenvergütung kann dem OGAW-Sonderver-
mögen jederzeit entnommen werden. Es steht der Verwahrstelle frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere 
Vergütung in Rechnung zu stellen. Die Gesellschaft gibt im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht die 
jeweils erhobene Verwahrstellenvergütung an. 

4. Zulässiger jährlicher Höchstbetrag gem. den Absätzen 1 a), 2, 3 und 5 n)

Der Betrag der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 a), 2 und 3 als Vergütung 
sowie nach Absatz 5 n) als Aufwendungsersatz entnommen wird, kann insgesamt bis zu 2 Prozent des durchschnittlichen 
Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode betragen. Der durchschnittliche Netto-
inventarwert wird aus den jeweiligen Werten der für die jeweiligen Kalendertage geltenden Nettoinventarwerte errech-
net. 

5. Aufwendungen 

Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-Sondervermögens:  

… 

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen dauerhaften Datenträgers, au-
ßer im Fall der Informationen über Verschmelzungen von Investmentvermögen und außer im Fall der Informationen über 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 

… 

m) Kosten, die anfallen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Trans-
aktionskosten); 

n) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere 
Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von 
Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu 
einer Höhe von jährlich 0,1 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der 
Abrechnungsperiode. Der durchschnittliche Nettoinventarwert wird aus den jeweiligen Werten der für die jeweiligen Ka-
lendertage geltenden Nettoinventarwerte errechnet; 

o) Steuern, insbesondere Umsatzsteuer, die anfallen im Zusammenhang mit den vorstehend in Buchstaben a) bis n) ge-
nannten und vom OGAW-Sondervermögen zu ersetzenden Aufwendungen. 

… 

§ 7 Ertragsverwendung 

Ausschüttung 

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen und 
sonstige Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Realisierte Veräußerungsgewinne – 
unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können anteilig ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen 
werden. Ferner können aus dem OGAW-Sondervermögen auch am Ausschüttungsstichtag verfügbare Bankguthaben ge-
mäß § 1 Absatz 3 ausgeschüttet werden (Zuführung aus dem OGAW-Sondervermögen/Substanzausschüttung). 

… 

Düsseldorf, Mai 2025 

ODDO BHF Asset Management GmbH 

Die Geschäftsführung 

Vertreter in der Schweiz 

ACOLIN Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz 

ODDO BHF (Schweiz) AG, Gartenstrasse 14, CH-8002 Zürich 




